Urteil 8C_669/2008

Sachverhalt:

A. prallte mit seinem Personenwagen bei einer Geschwindigkeit von gut 50 km/h auf ein auf seiner Fahrbahn stehendes Fahrzeug auf und zog sich dabei eine Distorsion der Halswirbelsäule zu. Nach anfänglich günstigem Heilungsverlauf konnte er seine Tätigkeit als Innenarchitekt wieder aufnehmen, beanspruchte jedoch wegen belastungsabhängigen Nacken- und Rückenbeschwerden, muskulärer Verspannungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit und rascher Ermüdbarkeit chiropraktische, physiotherapeutische und auch alternativ-medizinische Massnahmen. Als es sechseinhalb Jahre nach dem Unfall zu einer Beschwerdezunahme mit neu aufgetretenen Schwindelgefühlen und Disästhesien in beiden Händen und einer deswegen vorgenommen Reduktion der Arbeitsfähigkeit auf 50% kam, veranlasste die SUVA eine zusätzliche Abklärung. Gestützt auf die sich daraus ergebenden Erkenntnissen stellte die SUVA ihre Leistungen ein, weil die noch geklagten organischen Beschwerden organisch nicht hinreichend nachweisbar und deren Adäquanz zum Auffahrunfall zu verneinen seien.
Erwägungen:

Unbestrittenermassen hat der Beschwerdeführer eine Distorsion der Halswirbelsäule erlitten. Bereits am ersten Tag nach diesem Unfallereignis traten die Beschwerden auf, die oftmals nach Schleudertraumen der Halswirbelsäule beobachtet werden und insoweit zum so genannt typischen Beschwerdebild zählen. Zu weiteren, bei diesem Beschwerdebild ebenfalls bekannten Störungen kam es dann allerdings erst mit der Jahre später eingetretenen Verschlechterung des Gesundheitszustandes, welche zu einer hälftigen Reduktion der angestammten Arbeitstätigkeit führte (E. 4).

Die Vorinstanz nahm die Adäquanzprüfung nach der in BGE 115 V 133 entwickelten Psycho-Praxis vor. Sie unterliess es zu prüfen, ob das Vorliegen eines Schleudertraumas der Halswirbelsäule mitsamt typischem buntem Beschwerdebild durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert ist. Davon abhängig ist der Entscheid darüber, ob die Adäquanz für Folgen eines Schleudertraumas oder einer diesem adäquanzrechtlich äquivalenten Verletzung nach der in BGE 117 V 359 entwickelten und in BGE 134 V 109 präzisierten Kriterien zu prüfen ist (Schleudertrauma-Praxis). Dass bei dieser Prüfung psychisch bedingte Beeinträchtigungen mitzuberücksichtigen, bei der Adäquanzprüfung psychischer Folgeschäden eines Unfalles nach BGE 115 V 133 hingegen auszuklammern sind, führt dazu, dass die in BGE 134 V 109 präzisierten Adäquanzkriterien bei Folgen eines Schleudertraumas eher als bei einer nach einem Unfall aufgetretenen psychischen Fehlentwicklung erfüllt sind. Deshalb muss die Zuordnung der geklagten Beschwerden insoweit geklärt sein, bevor entschieden werden kann, nach welcher Methode sich die Adäquanzprüfung richtet. Davon kann nur abgesehen werden, wenn sich zeigt, dass die Adäquanzkriterien selbst unter Annahme der für den Versicherten in aller Regel günstigeren Variante nach BGE 134 V 109 nicht erfüllt sind (E. 4.2).
Selbst wenn das Kriterium der "erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen" zusammen mit dem Kriterium der "erheblichen Beschwerden" als erfüllt gelten könnte, wäre der adäquate Kausalzusammenhang zu verneinen, genügt dies doch für die Bejahung der Adäquanzfrage bei einem mittelschweren - weder im Bereich zu den leichteren noch zu den schwereren Unfällen liegenden - Ereignis nicht (E. 6). 
